
reiche außerhalb der Sexualsphäre werden mit dem 
Begriff der sexuellen Handlung grundsätzlich nicht er
faßt. Diese Begrenzung gilt allerdings dann nicht, wenn 
die Handlung in einem qualitativ abnormen Sexualver
halten, wie z. B. in sadistischen Handlungen, besteht.
In s u b j e k t i v e r  Hinsicht muß die sexuelle Hand
lung auf die Erregung oder Befriedigung der Ge
schlechtslust gerichtet sein. Dazu gehört auch, wenn 
dies durch sexuell abnorme Verhaltensweisen erreicht 
wird oder erreicht werden soll. Entscheidend ist, daß 
die Sexualhandlung in subjektiver Hinsicht immer 
sinnliche Lust erstrebt; sie muß allerdings nicht auf 
das orgasmische Erleben des Täters gerichtet sein. Von 
diesen Grundsätzen ausgehend ergibt sich, daß die An
geklagten in objektiver Hinsicht die Geschädigte zu 
sexuellen Handlungen genötigt haben.
Die getroffenen Feststellungen lassen jedoch nicht den 
zweifelsfreien Schluß zu, daß sie mit ihrem Vorgehen 
auch sinnliche Lust erstrebt haben. Die Angeklagten 
haben sowohl im Ermittlungsverfahren als auch in der 
gerichtlichen Beweisaufnahme unwiderlegt ausgesagt, 
daß sie die Geschädigte zum Spaß zur Wiese gebracht, 
zum Teil entkleidet und an das Geschlechtsteil gefaßt 
haben. Für die Richtigkeit ihrer Erklärungen sprechen 
das Sich-lustig-machen über die Geschädigte in der 
Gaststätte, das Zustandekommen des gemeinsamen 
Nachhausegehens sowie der Umstand, daß die Ange
klagten es mit dem einmaligen oberflächlichen Berüh
ren des Geschlechtsteils der Geschädigten bewenden 
ließen. Eine Verurteilung nach § 122 StGB durfte des
halb wegen der nicht bewiesenen, vom Tatbestand vor
ausgesetzten sexuellen Motivierung nicht erfolgen.
Die unsittliche Berührung und das Entkleiden der Ge
schädigten stellen sich als ein die persönliche Würde 
der Geschädigten grob mißachtendes Vorgehen dar, 
das den Tatbestand der Beleidigung (§ 137 StGB) er
füllt. Da die Handlungen der Angeklagten nach Art 
und Auswirkung und ihrer Schuld in schwerwiegender 
Weise die Würde der Geschädigten verletzt haben, stel
len sie ein Vergehen nach § 139 Abs. 2 StGB dar. 
Unter Berücksichtigung der Schwere der Tat waren 
beide Angeklagte auf Bewährung zu verurteilen. Die 
Urteile der Instanzgerichte waren entsprechend im 
Schuld- und Strafausspruch abzuändern. Die Möglich
keit der Selbstentscheidung folgt aus § 322 Abs. 1 Ziff. 1 
und 4 StPO.

§193 StGB; §2 Abs. 1 ASAO.

1. Ein LPG-Bauer ist im Bereich seiner individuellen 
Wirtschaft für die Einhaltung und Durchführung des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes verantwortlich.
2. Zu den Rechtspflichten eines LPG-Bauern gehört, 
daß er sich über die für seinen Betrieb geltenden Ar
beitsschutzbestimmungen Kenntnis verschafft.
3. Der Kausalzusammenhang ist eine ausschließlich 
objektive Voraussetzung für die Feststellung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit. Die Prüfung der Kau
salität hat sich inhaltlich darauf zu erstrecken, ob die 
festgestellte Rechtspflichtverletzung unter Berück
sichtigung der zeitlichen und räumlichen Bedingungen 
ursächlich für das eingetretene schädigende Ereignis 
war.

OG, Urt. vom 29. Dezember 1971 — 2 Zst 9/71.

Der Angeklagte wurde wegen Verletzung der Bestim
mungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes (Ver
gehen gegen § 193 Abs. 1 und 2 StGB) auf Bewährung 
verurteilt. Er ist gelernter Landwirt und seit 1960 Mit
glied einer LPG Typ I. Zeitweise war er Vorsitzender

der Genossenschaft. Im Besitz eines Befähigungsnach
weises für den Gesundheits- und Arbeitsschutz ist er 
nicht. In seiner individuellen Wirtschaft beschäftigte 
der Angeklagte zwei Hilfskräfte, und zwar den Zeugen 
S. sowie den inzwischen tödlich verunglückten U. Bei 
beiden handelt es sich um psychisch geschädigte Bür
ger. U. war wegen seines Geisteszustandes entmün
digt.
Am 8. September 1970 waren der Angeklagte und seine 
Ehefrau zusammen mit den beiden Hilfskräften damit 
beschäftigt, ein Feld vom Stroh zu räumen. Der Ange
klagte fuhr die Zugmaschine, seine Ehefrau gabelte in 
die Strohpresse, U. reichte auf dem Hänger S. das 
Stroh zu, das dieser stapelte. Als der Hänger beladen 
war, hielt der Angeklagte an und forderte U. und S. auf, 
den Hänger über die Strohpresse zu verlassen. Wäh
rend S. diese Forderung befolgte und — wie immer — 
über die Strohpresse abstieg, stellte sich U. an den 
Rand der auf dem Hänger gestapelten Strohballen. Als 
ihn die Ehefrau des Angeklagten noch durch einen 
Zuruf von einem Sprung auf den Ackerboden abhal
ten wollte, sprang U. aus einer Höhe von etwa 2,70 m 
vom Hänger. Dabei kam er so unglücklich zu Fall, daß 
er eine Fraktur des dritten Lendenwirbelkörpers urid 
der Axis sowie eine Quetschung des Rückenmarks im 
Bereich des oberen Halsmarks erlitt. Diese Verletzun
gen führten zu seinem Tode.
Die Beweisaufnahme vor dem Kreisgericht ergab, daß 
am Fahrzeug keine Leiter vorhanden war. Dieses Ver
säumnis — so führt das Kreisgericht aus — stelle einen 
Verstoß gegen die Bestimmung des § 12 Abs. 2 der Ar- 
beits- und Brandschutzanordnung 105/3 dar, wonach 
für das Besteigen und Verlassen von mit Erntegut be
ladenen Fahrzeugen geeignete Leitern zu verwenden 
sind. Dadurch, daß der Angeklagte nicht dafür gesorgt 
hatte, daß U. den Hänger über eine geeignete Leiter 
verlassen konnte, habe er fahrlässig dessen Tod verur
sacht.
Auf die Berufung, mit der Freispruch angestrebt 
wurde, änderte das Bezirksgericht die Entscheidung 
des Kreisgerichts im Schuldausspruch ab und verur
teilte den Angeklagten wegen fahrlässiger Verletzung 
der Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschut
zes (Vergehen gemäß § 193 Abs. 1 und 2 StGB) wie
derum auf Bewährung. Es gelangte nach einer eigenen, 
ergänzenden Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, daß 
die vom Kreisgericht festgestellte Rechtspflichtverlet
zung maßgeblich darauf zurückzuführen sei, daß sich 
der Angeklagte entgegen der Vorschrift des § 2 Abs. 1 
der Arbeitsschutzanordnung 1 aus verantwortungsloser 
Gleichgültigkeit (§ 8 Abs. 2 StGB) nicht die erforder
liche Kenntnis über die für seinen Betrieb in Frage 
kommenden Arbeitsschutzanordnungen verschafft 
habe. Die fahrlässige Nichtbeachtung seiner Pflichten 
habe dazu geführt, daß S. und U. den Hänger vor
schriftswidrig verlassen hätten und U. tödlich verun
glückt sei.
Gegen die Urteile des Kreis- und des Bezirksgerichts 
hat der Präsident des Obersten Gerichts zugunsten des 
Angeklagten Kassationsantrag gestellt, mit dem Frei
spruch angestrebt wird.
Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n ;
Die Entscheidungen der Instanzgerichte verletzen das 
Gesetz, da den Angeklagten keine strafrechtliche 
Schuld am Tode des Verunglückten trifft.
Beide Gerichte gehen zunächst zutreffend davon aus, 
daß der Angeklagte im Bereich seiner individuellen 
Wirtschaft, in dem sich der Unfall ereignete, für die 
Einhaltung und Durchführung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes verantwortlich war. Richtig ist ferner, 
daß er die ihm obliegenden Rechtspflichten schuldhaft 
verletzt hat, indem er sich aus verantwortungsloser 
Gleichgültigkeit nicht die nötige Kenntnis über die für 
seinen Betrieb in Betracht kommenden Arbeitsschutz
bestimmungen verschaffte, wie es von § 2 Abs. 1 der 
ASAO Nr. 1 — Allgemeine Vorschriften — vom 23. Juli
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